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§ 5 K-KKV
 K-KKV - Kärntner Klärschlamm- und Kompostverordnung - K-KKV

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 25.09.2017

§ 5

Düngen mit biogenen Abfallstoffen,

Allgemeines

 

Das Düngen mit biogenen Abfallsto1en gemäß § 1 Abs 1 hat so zu erfolgen, daß die Gesundheit von Menschen und

Tieren nicht gefährdet und die Fruchtbarkeit des Bodens nicht beeinträchtigt wird und daß Interessen der

Landwirtschaft, des Naturschutzes und des Gewässerschutzes nicht verletzt werden. Soweit in den §§ 6 bis 9 keine

besonderen Regelungen getro1en sind, hat das Düngen mit biogenen Abfallsto1en nach dem Stand der Erkenntnisse

über die ordnungsgemäße landwirtschaftliche Bodennutzung zu erfolgen.

In Kraft seit 01.01.2001 bis 31.12.9999

 2025 JUSLINE

JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at

file:///
https://www.jusline.at/gesetz/k-kkv/paragraf/5
https://www.jusline.at/gesetz/k-kkv/paragraf/1
https://www.jusline.at/gesetz/k-kkv/paragraf/6
file:///

	§ 5 K-KKV
	K-KKV - Kärntner Klärschlamm- und Kompostverordnung - K-KKV


